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Stadt Wyk auf Fohr 

5. Anderurtg des Bebauungspian Nr. 11 „Wyk auf Fohr" 
Erlauterung der Planungsabsicht 
Verfahrensstand: Februar 2016, Aufstellungsbeschiuss 

1. Planungsgegenstand:  

Planungsgegenstand sind the beiden unmittelbar benachbarten Grundstacken der Klinik „Sonneneck" und 
des Hotels „Haus Jensen" sowie em n nOrdlich gelegener Offentlicher Parkplatz. Die GrundstOcke liegen im 
Saden der Stadt Wyk, nur wenige Meter von der Nordsee entfernt. Sie werden im Westen durch the 
Osterstrage, im Norden durch die Waldstrage und im &Wen durch die Gmelinstrage umgrenzt. Die Ostliche 
Grenze bilden die HausgrundstOcke an der Westseite des Forstwegs. Das Plangebiet ist etwa 1,02 ha grog. 
Der Geltungsbereich umfasst die FlurstOcke 155, 156, 157, 162, 163, 164, 226 und 233 der Flur 11 der 
Gemarkung Wyk. 

Die Klinik „Sonneneck" und das Hotel „Haus Jensen" liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 11 
„Wyk auf FOhr" aus dem Jahre 1984. Sie sind jeweils als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. NOrdlich 
angrenzend an beide Grundstacke, unmittelbar sadlich der Waldstrage, ist im Bebauungsplan Nr. 11 emn 
Offentlicher Parkplatz festgesetzt, der jedoch nur auf der Ostlichen Seite tatsachlich hergestellt worden ist 
und als solcher genutzt wird. 

2. Veranlassung:  

Far beide GrundstOcke besteht das BedOrfnis, das bestehende Planungsrecht zu andern, wobei die Grande 
unterschiedlich sind: 

Erweiterung Klinik Sonneneck 

Die Klinik „Sonneneck" ist als Rehaklinik einzustufen und erganzt sich mit den umliegenden touristischen 
Nutzungen. Die Klinik hat insgesamt 100 Patientenzimmer und verfagt Ober Kapazitaten zur Betreuung von 
115 Patienten. Sie verfagt Ober em n Schwimmbad, eine Sauna sowie Therapieraume. Seit den 1980er Jahren 
mussten aufgrund geanderter gesundheitspolitischer Rahmenbedingungen (KostendampfungsmaRnahmen) 
zahlreiche Erholungsheime und Sanatorien aus wirtschaftlichen Granden ihren Betrieb einstellen. Die noch 
verbliebenen Kliniken haben daher eine besondere Bedeutung far die touristische Infrastruktur und den 
Status der Stadt Wyk auf Pc:Mr als Nordseeheilbad und sollen nach den Grundsatzen des hier geltenden 
Regionalplanes fur den Planungsraum V (von 2002) langfristig gesichert werden. 

Die Ausstattung der Klinik „Sonneneck" ist nicht mehr zeitgemag. Insbesondere sind die Patientenzimmer 
aus heutiger Sicht zu klein und entsprechen nicht mehr den aktuelien Anforderungen der Kostentrager. 
Daher besteht Handlungsbedarf, weil die Klinik ohne eine Kostenabernahmebereitschaft durch die 
Krankenkassen ihre Existenzgrundlage verliert. Durch eine flachenmagige VergrOgerung der bestehenden 
Patientenzimmer warden von den 100 Zimmern jedoch ca. 44 entfallen. Mit nur noch 56 Zimmern ware die 
Klinik nicht mehr rentabel zu betreiben 

Vor diesem Hintergrund bestehen der Wunsch und auch die Notwendigkeit, die Klinik durch em n weiteres 
Gebaude in nOrdlicher Richtung zu erganzen. Geplant ist weiterhin, die bestehenden Balkone an der 
Sadfassade in das Gebaude einzubeziehen. Schlieglich sollen in diesem Zuge Funktions- und 
Therapieraume erneuert Lind ggf. erweitert werden. Ziel ist es, die Betreuungskapazitaten auf 150 
Patientenzimmer (Einzelzimmer) zu erweitern. 

Im Rahmen einer Bauvoranfrage wurde der Klinik mitgeteilt, dass das Vorhaben auf Grundlage des 
bestehenden Planungsrechts nicht mOglich ist, weil sich eine entsprechend erweiterte Klinik nicht mehr in 
den Gebietscharakter eines allgemeinen Wohngebiets einfOgen warde. Zur Umsetzung des Vorhabens ist es 
daher erforderlich, das Planungsrecht zu andem. 
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Erweiterunq Hotel Jensen, Erganzunq durch seniorenqerechte Apartments  

Das Hotel „Haus Jensen" wurde im Jahre 1900 als erste Fremdenpension am SCidstrand der Insel FOhr 
erOffriet. Der Hotelbetrieb hat sich seither nur geringfOgig erweitert und ist in seiner derzeitigen 
GroRenordnung wirtschaftlich auf Dauer nicht mehr tragfahig. Um den aktuellen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen zu entsprechen und damit den langfristigen Bestand des Hotelbetriebes zu sichern, 
muss Mr das Hotel eine Erweiterungsoption geschaffen werden. Hier stellt sich wiederum das Problem, dass 
das bestehende Planrecht als Allgemeines Wohngebiet Betriebe des Beherbergungsgewerbes nur 
ausnahmsweise und darOber hinaus nur in einer beschrankten GroRenordnung zulasst. Daher besteht auch 
für dieses GrundstOck die Notwendigkeit, das Planungsrecht zu andem. Vor dem Hintergrund der 
Herausforderung des demographischen Wandels sollen Teile der Hotel-Apartments seniorengerecht 
ausgefahrt werden. Vorgesehen ist die Erweiterung der Obernachtungskapazitaten auf maximal 100 Betten. 

Aus gesamtgemeindlicher Sicht sind beide MaRnahmen Tell einer Modernisierung des 
Obernachtungsangebotes sowie der Anpassung an die wandelnden BedUrfnisse der Feriengaste und 
Patienten, was den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung entspricht. 

3. Bestehendes Planrecht:  

Sowohl die Klinik „Sonneneck" als auch das Hotel „Haus Jensen" liegen derzeit im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 11 der Stadt Wyk auf FOhr in der Fassung der Bekanntmachung am 22. August 1984. 
Der Bebauungsplan setzt NI-  beide GrundstUcke em n Allgenneines Wohngebiet fest. 

FOr das Baufeld der Klinik 1st eine GRZ 0,3 / GFZ 0,6 sowie eine dreigeschossige Bebauung als Hochstmag 
festgesetzt. Die itherbaubare GrundstOcksflache 1st als Flachenausweisung festgesetzt. Nordlich der 
Oberbaubaren GrundstOcksflache 1st eine Flache fie eine Offentliche Parkplatzanlage ausgewiesen, wobei 
der Parkplatz nicht hergestellt wurde. Tatsachlich befindet sich dort em n Wohngebaude. 

FOr das Baufeld des Hotels gilt eine GRZ 0,2 / GFZ 0,3. Es sind zwei Uberbaubare GrundstOcksflachen 
festgesetzt. FOr die nOrdlich gelegene Oberbaubare GrundstUcksflache 1st eine eingeschossige Bebauung 
als Hochstmarl festgelegt. Re die sUcliich gelegene Uberbaubare GrundstOcksflache 1st fUr den nordlichen 
Tell eben dieser eine dreigeschossige Bebauung als HOchstmall und fir den sOdlichen Tell eine 
zweigeschossige Bebauung als HOchstmall festgesetzt. Die Oberbaubaren GrundstOcksflachen sind als 
Flachenausweisung festgesetzt. Zwischen den Oberbaubaren GrundstUcksflachen 1st eine Flache Mr eine 
Stellplatzanlage zusammen mit einer Gartenanlage festgesetzt, urn die herum Baume anzupflanzen sind. 
Der nOrdliche Tell des GrundstOcks 1st wiederum als Offentlicher Parkplatz festgesetzt. Dieser Parkplatz 1st 
vorhanden und wird genutzt 

FM-  beide Baufelder sind eine offene Bauweise sowie die Verwendung eines Flachdaches festgesetzt. Durch 
die 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 11, rechtskraftig seit dem 09.02.2016, sind auch geneigte 
Dachformen zulassig. 

4. Vorgesehene Anderunq des Bebauunqsplanes:  

Als Art der Nutzung sollen für das Klinik- und das HotelgrundstOck jeweils Sondergebiete festgesetzt 
werden. Sondergebiete sind dadurch charakterisiert, dass ausschlieglich die Nutzungen zulassig sind, die im 
Bebauungsplan als zulassig aufgefahrt sind. Fehlentwicklungen kOnnen dadurch vermieden werden. 
lnsbesondere die Entwicklung von Wohnapartments kann hierdurch zuverlassig ausgeschlossen werden, 
well — im Unterschied zum bestehenden Planrecht — eine normale Wohnnutzung dann nicht mehr zulassig 
1st. 

FOr die Klinik soli em n Sondergeblet mit der Bezeichnung 801 	festgesetzt werden. Zulassig sollen 
eine Klinik mit bis zu 150 Betten einschliefIlich der dazugehOrigen Nebenraume, Nebenanlagen und 
Stellplatze sein. 

Seile 2 V011 4 
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Die Fiche des festgesetzten, jedoch nicht hergestellten Offentlichen Parkplatzes soil in das Sondergebiet 
einbezogen werden. Das entfallende Flachenpotenzial fie ca. 17 Parkplatze soil an anderer SteIle in der 
Umgebung nachgewiesen werden. Falls keine Flachen zur VerfOgung stehen, besteht die MOglichkeit eines 
Nachweises in der Tiefagarage, die im Zusammenhang mit der Klinikerweiterung neu erstellt werden soli. 

Das HotelgrundstOck soli als „Sondergebiet Hotel" festgesetzt werden. Zulassig sollen em n Betrieb des 
Beherbergungsgewerbes sein, wobei die Hotelzimmer — entsprechend der derzeitigen Situation — als 
Apartments eine Kochgelegenheit erhalten sollen. Ein Teil der Hotelnutzung soli seniorengerecht ausgefOhrt 
werden. In dem Sondergebiet soli em n Beherbergungsbetrieb mit 100 Betten einschlieglich der 
dazugehorigen Nebenraume, Nebenanlagen und Stellplatze sowie optional eine Schank- und 
Speisewirtschaft zulassig sein, die Hotelgasten und anderen Besuchern zur VerfOgung steht. Zulassig sein 
sollen darOber hinaus zwei Wohnungen fürBetriebsinhaber und deren Angehorige und eine Wohnung fOr 
Personal. 

Der Offentliche Parkplatz nordlich des HotelgrundstOcks soil in seiner Flachenabgrenzung unverandert 
bestehen bleiben. 

Das Mall der Nutzung orientiert sich an dem Gebaudebestand, dem stadtebaulichen Umfeld sowie dem 
architektonischen Konzept. FUr das Sondergebiet SO1 „Klinik" sollen bestandsgemag fur den sUdlichen 
Gebaudeteil drei Vollgeschosse plus em n Staffelgeschoss als HOchstmag festgesetzt werden. Fie den 
nOrdlichen Gebaudeteil sollen auf Grundlage des architektonischen Konzeptes zwei Vollgeschosse plus emn 
Staffelgeschoss als Hochstmag festgesetzt werden. Der verbindende mittlere Gebaudeteil soli emn 
Vollgeschoss als HOchstmag erhalten. 

FOr das Sondergebiet SO2 „Hotel" sollen bestandsgemag fOr den sOdlichen Gebaudeteil zwei Vollgeschosse 
plus em n Staffelgeschoss als HOchstmag festgesetzt werden. Far den nOrdlichen Gebaudeteil sollen auf 
Grundlage des architektonischen Konzeptes zwei Vollgeschosse plus em n Staffelgeschoss als HOchstmag 
festgesetzt werden. Der verbindende mittlere Gebaudeteil soli eingeschossig werden. 

Es soli für das Sondergebiet SO1 „Klinik" eine GRZ 0,6 und fOr das Sondergebiet SO2 „Hotel' eine GRZ 0,3 
festgesetzt werden. Eine Festsetzung einer GFZ 1st nicht notwendig, da das Mag der Nutzung Ober die GRZ 
und die Vollgeschosse hinreichend definiert 1st. 

Die Oberbaubaren GrundstUcksflachen sollen auf Grundlage des architektonischen Konzeptes durch 
Baugrenzen definiert werden, wobei aufgrund des frOhen Planungsstandes Spielraume gelassen werden. 
Durch abgestufte Ausweisungen zu den GebaudehOhen insbesondere auf dem HotelgrundstOck wird der 
stadtebaulichen Pragung der Umgebung Rechnung getragen und em n Obergang vom grollmagstablichen 
Baukerper der Klinik an der Osterstrage zu der kleinteiligen Bebauung westlich des Forstweges angestrebt. 

Die Festsetzung der offenen Bauweise sowie die Vorgabe von Flachdachern sollen entfallen. Durch die 
Erweiterung der Gebaude wird eine Gebaudelange von 50 m Uberschritten, daher ware die Bauweise 
anzupassen. Hinsichtlich der Dachform sollen em n Satteldach, Pultdach, Mansarddach oder em n Tonnendach 
zulassig sein. Flachdacher sollen zulassig sein im Zusammenhang mit Staffelgeschossen far die Herstellung 
und Nutzung von Dachterrassen und Umlaufe. 

UrsprOnglich bestanden Oberlegungen, vorhabenbezogerie Plane aufzustellen. Vorhabenbezogene Plane 
setzen jedoch em n konkret durchgeplantes Vorhaben voraus, auf dessen Grundlage die Festsetzungen 
getroffen werden und dass dann genau in dieser Form innerhalb einer definierten Frist umzusetzen ist. 
Sowohl fOr die Klinik als auch fOr das HotelgrundstOck liegen Vorplanungen vor, die allerdings nicht die 
erforderliche Planungstiefe aufweisen. Zudem ist em n Vorhabenbezug zur Vermeidung von 
Fehlentwicklungen 	nicht 	erforderlich, 	da 	auch 	em n 	normaler 	Bebauungsplan 	mit 	einer 
Sondergebietsfestsetzung die zulassige Nutzung eindeutig definieren kann. Die thernahme von Planungs-
oder Erschliegungskosten kann in einem stadtebaulichen Vertrag gemag § 11 BauGB geregelt werden. 
Daher soli auf den Vorhabenbezug verzichtet werden. Weitergehende Absicherungen der kOnftigen 
Nutzungsformen (grundbuchlich bzw. mittels Baulasten) bleiben einer zusatzlichen stadtebaulichen 
Vereinbarung zwischen Vorhabentrager und Stadt vorbehalten. 
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5. Verfahren:  

Das Verfahren soil gemafl § 13a BauGB als beschleunigtes Verfahren durchgefOhrt werden. Die 
gesetzlichen Voraussetzungen liegen vor. 

Es handelt sich urn Vorhaben der Innenentwicklung (Lage innerhalb des Siedlungsbereichs). 
Die zulassige Grundflache ist kleiner als 20.000 m`. 
Es wird nicht die Zulassigkeit von Vorhaben begrOndet, air die eine UmweltvertraglichkeitsprOfung 
erforderlich 1st. 
Es bestehen keine Anhaltspunkte Mr eine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b genannten 
Schutzgillter, das sind Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes. 

6. Flachennutzungsplan  

Der Flachennutzungsplan der Stadt Wyk auf Fohr stellt des GrundstOck der Klinik als Scnderbauflache S3 
„Klinik/Pflege" dar. Das HotelgrundstOck 1st Bestandteil der umgebenderr Wohnbauflache. Der im 
Bebauungsplan festgesetzte Parkplatz wird als Verkehrsflache mit entsprechender Zweckbestimmung 
dargestellt. 

Bezogen auf das HotelgrundstUck und die Abgrenzung der Verkehrsflache ware der Flachennutzungsplan 
zu andern. Da das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB angewendet wird, 1st emn 
Anderungsverfahren nicht erforderlich, der Flachennutzungsplan kann auf dem Wege der Berichtigung 
angepasst werden. 

Wyk auf Fahr, den 

Srile 1 von r, 
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SATZUNG DER 
Stadt WYK AUF FOHR 

OBER DIE 5. ANDERUNG DES 
BEI3AUUNGSPLANES NR. 11 

''WYK AUF FOHR" 

fur das Gebiet 

nord!ich der GmelinstraBe und 
westlich der Flurstucke 141, 144, 216, 217, 227 

sowb sudlich der WaldstraBe 
und ostlich der OsterstraBe 

Datum: 

Verfahrensstand: 

Plane ngsbiD ro: 

Fassung mom 23.02.2016 

Aufstellungsbeschluss 

Jo Claussen- Seggelke 
Stadtplaner SRL 
Holzdamm 39 
20099 Hamburg 

Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anregungen sowie die 
Stollungnahmen her Trager offentlicher Belange am 	 
geprOft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 
Der Behauungsplan, bestehend aus der Pianzeichnung (Tail A) und 
dem Text (Tell B), wurde am 	von der 
Gemeindevertretung els Satzung Pesci-dosser und die Begriindung 
durch Beschluss•gebilligt. 
Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Tel 
A) und dem Text (Tell 8), wird hiermit ausgefertigt und ist 
bekanntzumachen. 

XXX, den 	  

  

   

(13Orgermeister  	 (Siegelabdruck) 
Der Beschlu6 has Bebauungsplanes durch die Gemeindevenretung 
und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wahrend der Diensfstunden 
von jedermann eingesehen warden kann und die Ober den Inhalt 
Auskunft erleilt, Sind am 	 ortsablich bekannt gemacht 
warden. In her Bekanntmachung let auf die Moglichkeit, eine Ver-
letzung von Verfahrens- und Forrevorschriften und von Mangeln der 
Abwagung einschlieBlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 
Abs. 2 BauGB) sowie aut die Maglichkeit, EntschadigungsansprOche 
geitend zLt machen und des Erlaschen dieser AnsprOche (§ 44 
BauGB) hingewiesen warden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 
3 GO wurde ebentagS hingewiesen. Die Satzung ist mithir 
BM 	  in Kraft getreten. 

XXX, den 	  

(13Orgermeister 	 (Siegelabdruck) 

5. Anderung des Bebauungsplan Nr. 11 "Wyk auf Fohr" 

PLANZEICHNUNG (TEIL A):  
14 ast,13e  

UFIT.5EID Fl. II  

II+S 
Hmax 10 

10 20 30 	 50 m 

MaBstab 1 : 1000 

Es gilt die Baunutzungsverordnung 
in der Fassung vow 23. Januar 1990 
(BGBI. I S. 133), zuletzt geandert am 
11. Juni 2013 (B.GBI. IS. 1548, 1551). 

15 i 
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FESTSETZU.NGEN: 

Sondergebiet 301 	(§ 11 BauGB) 

Sondergebiet SO2 .„Hotel" (§ 11 BauGB) 

Grundtlachenzahl, ale Ho8hstmaf3 (§ 16, § 19 BauNVO) 

Zahl der Vailgeschosse, als HochstmaB, zzgl. Staftelgeschoss 
(§ 16, § 20 BauNVO, § 2 Abs. 6 LBO Schleswig-Holstein) 

Hike baulicher Anlagen in m, ale HoehstmaB 

Baugrenze (§ 23 BauNVO) 

StraBenverkehrsflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

StraBenverkehrstlache besonderer Zweckbestimmtmg (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

ZEICHENERKLARUNG  
Planzeichen: 	Erlauterung: 

z.B. Gem.5570 
Fl. 11, 164 

Offentlicher Parkplatz 

StraBenbegrenzungslInie 

Grenze des raurnlichen Gettungsbereichs 
des Bebauungspians (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

HINWEISE 

Vorhandene Gebaude 

Vorhandene FlursiOcksgrenze 

Flurstucksbezeichnung 

501 

SO2 

z.B. GRZ 0,3 

z.B. fl+S 

z.B. Hmax 
= 12 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B):  

VERFAHRENSVERMERKE: 
.Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der 
Gemeindevertretung am.. 	 
Die orisubliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses let 
dumb Aushang an den Bekanntmachungstatein vom 	bis 
zum 	 erfolgt. 
Die frazeitige Ekirgerbeteiligung mach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
wurde am 	durchgefilthrt. 
Die von der PIanung berarten Trager Offentlicher Belange sind mit 
Schreiber mm 	 cur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden. 
Die Gemeindevertretung hat am 	den Entwurf des 
Bebauungsplans mit Begrandung beschlessen und cur Auslegung 
bestimmt. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der 
Planzeichnung (Tell A) und dem Text (Tell B), sowie die Begrundung 
haben in der Zeit vent 	 bis zum 	wahrend 
der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB offentlich ausgelegen. 
Di Oftentliche Ausiegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen 
wahrend der Auslegungsfrist von jederrnann schriftlich oder cur 
Niederschnft geltend gemacht werden kormen, in der Zeit vom 
	 his 	 durch Aushang orstOblich 
bekanntgemacht. 

XXX, den 	  

(BOrgermeister  	 (Siegelabdruck) 

Der katastermassige Bestand am 	  sowle die 
geometrischen Festleguagen her neuen stadtebaulichen Planting 
warden ale richtig bescheinigt. 

XXX, den 	 

([alter des Katasteramtes) 	(Siegelabdruck) 

PRAAMBEL 
Autgrund des §10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in her Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBI. IS. 2415) sowie mach § 92 der 
Landesbauordnung wird moil Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung mom 	 folgende Setzung Ober den 
Bebauungsplan hr. XX "XXX" kir des Gebiet nordlich XXX und 
westlich XXX, bestehend aus den FlurstOcken XXX, XXX, XXX, .)00(, 
XXX (teilweise) und .XXX (teilweise), bestehend aus der 
Planzelchnung (Tail A) und dem Text (Tell B), erlassen: 

13ebauungsplan-Vorkonzept, Stand Februar 20161 
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